
insbesondere da deren Tatentschluss bereits viel früher - nämlich von Beginn an,

jedenfalls ab März 1999, gefallen ist.

Hingegen standen die Angaben der Zeugen Tschütscher und Mare-Büchel, die in der

Hauptverhandlung wörtlich verlesen wurden, im wesentlichen in Einklang mit der

geständigen Verantwortung der Angeklagten betreffend die wirtschaftliche

Berechtigung über die Iiechtensteinischen Firmen, die Vorgangsweise bei
Auszahlungen und die Übernahme der Gelder, weshalb diese Angaben den

Feststellungen zugrunde zu legen waren.

Der Zeuge Helmuth TSCHÜTSCHER gab im Rechtshilfeweg als Zeuge vernommen

an (ON 1239), dass die Interorg im Jahr 2003 an Mag. Böhmer und Loidl als Mantel

verkauft worden sei. Er gehe davon aus, dass die in die Interorg eingebrachten

Vermögenswerte größtenteils von der Lucie stammen. Die an die Interorg

eingebrachten Vermögenswerte seien fast zu 100 % an die Ulvenes gegangen. Die

Ulvenes sei ebenfalls im Jahr 2003 als Mantel von Mag. Böhmer und Loidl gekauft

worden. Die Lucie sei 1999 als Mantel an Mag. Böhmer und Loidl verkauft wurden.

Die Zahlungen an die Lucie seien ihm von den beiden als Provisionszahlungen

erklärt worden. Überdies sei es richtig, dass es auch Vermögenstransfers an die I &

E gegeben habe. Die Zahlungen an die Realimpex, die im Jahr 2003 als Mantel

durch Mag. Böhmer, Mag. Mitter, Kuen und Gänsdorfer übernommen worden sei,

seien nach einem vorher bestimmten Verteilungsschlüssel auf verschiedene Konten

der Realimpex geflossen. Einziger Zweck sei die Aufteilung der Zahlungen gewesen,

die über die Lucie hereingekommen seien. Die Vermögenswerte der Realimpex

seien überwiegend durch die Trevisor in bar behoben und an die wirtschaftlich

Berechtigten übergeben worden. Übergaben hätten teilweise auch in Wien
stattgefunden. Die Zahlungen an die Stiftung für innovative Anlagen seien erfolgt, da

diese kurzzeitig durch Heinz Grabner gehalten worden sei.

Die Zeugin Sandra MARC-BÜCHEL führte im Rechtshilfeweg als Zeugin vernommen

aus (ON 1239, AS 347ff), sie sei für die Fidu Commerz Treuhand Est. als
Treuhänderin tätig und habe in diesem Zusammenhang mit der Ulvenes zu tun, sie

sei alleiniger Verwaltungsrat. Der Grund für die Übernahme des Mantels der Ulvenes

durch Mag. Böhmer und Loidl sei gewesen, dass diese eine zweite Gesellschaft in
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Liechtenstein wollten, die eine andere Adresse haben sollte. Zweck der Ulvenes sei

die Entgegennahme von Vermögenswerten aus einem Darlehen der Interorg und der

spätere Kauf von Titeln der TFA gewesen. Die Summe der für die
Aktientransaktionen hinsichtlich der TFA aufgewendeten Vermögenswerte beziffere

sie mit ca US-$ 2 Mio. Der Ursprung der durch die Interorg transferierten
Vermögenswerte sei ihr nicht bekannt.

Mag. Dietmar Böhmer und Harald Loidl führten im wesentlichen übereinstimmend

aus, dass sie beide die "Chefs" der Amis-Gruppe gewesen seien, es habe intern eine

Zuständigkeitsverteilung dahingehend gegeben, dass Mag. Böhmer für EDV, Recht,

Beteiligungen usw zuständig und Harald Loidl als Vertriebsprofi das Gesicht nach

außen gewesen sei. Dies wurde im wesentlichen auch im Rahmen des
Beweisverfahrens bekräftigt, der Umstand, dass einige Zeugen Harald Loidl als den

wahren Chef bzw als graue Eminenz sahen ist wohl bei lebensnaher Betrachtung

darauf zurückzuführen, dass Loidl eben nach außen hin tätig wurde und somit von

den Vertriebspartnern häufiger wahrgenommen wurde als Mag. Böhmer, der im

Inneren die Strategien entwarf und ausführte bzw durch Mag. Mitter ausführen ließ.

Es war daher - auch im Einklang mit der diesbezüglichen Verantwortung der

Angeklagten Mag. Böhmer und Loidl davon auszugehen, dass die Machtposition und

Entscheidungskraft Mag. Böhmer und Harald Loidl zu gleichen Teilen zukam und sie

gemeinsam und im bewussten und gewollten einverständlichen Zusammenwirken

mithilfe einer arbeitsteiligen Vorgangsweise die wesentlichen Entscheidungen trafen

und das betrügerische Konzept entwickelten und ausführten. Dass der Umstand des

Umzuges von Loidl nach Amerika nichts daran änderte gründet sich ebenfalls auf die

umfassend geständige Verantwortung des Harald Loidl, die im wesentlichen auch

durch den ausgewerteten e-mail Verkehr gestützt ist, aus dem sich ergibt, dass Loidl

nach wie vor in alle wesentlichen Entscheidungen und Vorgänge eingebunden war.

Überdies zeigte auch ein Aktenvermerk des Mag. Böhmer vom 26.3.2003 (ON 1426,

AS 969ff), der unter dem Titel "Streng vertraulich" an Loidl und Gänsdorfer gerichtet

war und eine Besprechung in "frostiger Atmosphäre" zwischen Mag. Böhmer und Dr.

Brand sowie Mag. Marieie, Dr. Schütz und Dr. Resch von der FMA zum Inhalt hatte,

dass Mag. Böhmer die Situation bereits zum damaligen Zeitpunkt als "sehr ernst"

einschätzte und als Resümee ausführte: "alle Dinge, die wir ab heute 11.30 Uhr
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machen haben juristisch einwandfrei zu sein. Lieber mache ich Euro 100.000,--

weniger Geschäft, als zuerst das Geschäft und dafür vielleicht in ein paar Jahren im

Landesgericht Dauergast zu sein! Aus, Schluss, basta. Das ist das Ende einer Ära".

Diese schriftlichen Ausführungen des Mag. Böhmer führten jedoch - wie die

Hauptverhandlung ergab - zu keinerlei Änderungen in der betrügerischen

Vorgangsweise, sondern diese wurden - wie festgestellt - bis zum vollständigen

Auffliegen des Systems im Sommer 2005 weitergeführt, was auch vom Erst- bis

Drittangeklagten in der Hauptverhandlung zugestanden wurde und mit den weiteren

Erhebungsergebnissen, insbesondere dem schlüssigen Sachverständigengutachten

in Einklang stand.

Im Rahmen der geständigen Verantwortung der Angeklagten Mag. Böhmer, Loidl

und Mag. Mitter und teilweise des Beweisverfahrens ergab sich, dass Mag. Mitter als

Nr. 3 hinter den Chefs Mag. Böhmer und Loidl fungierte, dass er von den

Betrugshandlungen von Mag. Böhmer und Loidl zumindest seit Beginn des Jahres

2001 im vollen Umfang Kenntnis hatte (Aussage des Mag. Böhmer in ON 2379,

Seite 19) und um sich selbst zu bereichern und sich durch die wiederkehrende

Begehung eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen, zu den Betrugshandlungen

des Mag. Böhmer und des Loidl beitrug und deren Tat dadurch förderte und

ermöglichte, weshalb dies den Feststellungen zugrunde zu legen war. Dazu führte

Mag. Mitter glaubwürdig aus, dass er zwar überlegt habe, Anzeige zu erstatten, dann

hätte er aber seinen Job verloren, weshalb er es nicht getan habe. Daraus war bei

lebensnaher Betrachtung der Schluss zu ziehen, dass sich Mag. Mitter aus seinem

Gehalt, dass er für seine scheinbar ordnungsgemäße Tätigkeit erhielt und ab April

2003 via Realimpex, aus der er Gelder erhielt und die ihrerseits von der Lucie und

somit von unrechtmäßig entnommenem Kundenvermögen gespeist wurde, Gelder

bezog, wobei er wusste, dass ihm diese nicht zustanden und er sich und Dritte

unrechtmäßig bereichert, da sie pflichtwidrig dem Kundenvermögen entzogen

wurden. Glaubwürdig verantwortete sich Mag. Mitter auch dahingehend, dass er

durch seine Beitragshandlungen eine Schädigung der Kunden ernstlich für möglich

hielt und sich damit abfand, wobei bei lebensnaher Betrachtung davon auszugehen

war, dass Mag. Mitter von dieser Schädigung wusste und diese auch wollte und dass

er seine Beitragshandlungen in der Absicht setzte, dh es ihm darauf ankam, sich

durch die wiederkehrende Begehung eine fortlaufende Einnahme zur Finanzierung
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seines Lebensunterhaltes zu verschaffen, was er in der Hauptverhandlung auch

zugestand.

Dass Mag. Mitter eine wesentliche Vertrauensstellung bei Mag. Böhmer und Loidl

genoss und eine Schlüsselposition bei der Durchführung des Tatplans einnahm und

nicht nur durch die konkret von ihm unterschriebenen und veranlassten redemptions,

sondern auch dadurch zum Gelingen des Tatplans beitrug und die Tatausführung

ermöglichte und erleichterte, dass er durch die Leitung des Fondsmanagements in

voller Kenntnis des Tatplans scheinbar ordnungsgemäße An- und Verkäufe

durchführte und übermäßige, scheinbar vertragskonforme Auszahlungen

veranlasste, gründet sich auf die im wesentlichen übereinstimmenden Angaben

dieser drei Angeklagten in Zusammenhalt mit dem vorliegenden e-mail-Verkehr (ON

1426 und ON 2232). Dass Mag. Mitter zumindest ab Anfang 2001 in umfassender

Kenntnis des Tatplans des Mag. Böhmer und des Loidl war und in dieser Kenntnis

seine Beitragshandlungen leistete, gründet sich auf dessen geständige
Verantwortung sowie auch auf den umfangreichen ausgewerteten e-mail

Schriftverkehr, der vorwiegend zwischen Mag. Mitter, Mag. Böhmer und Loidl

stattfand und aus dem sich die vollständige Involvierung des Mag. Mitter in das

Betrugssystem und sein Schädigungs- und Bereicherungsvorsatz ergab (Ordner zu

Bd 32 sowie ON 1426). So schrieb Mag. Mitter an Mag. Böhmer etwa schon im Juli

2002 (ON 1426, AS 903), "mE sind wir momentan die größte Seifenblase der

Geschichte und wir stehen draußen und pieksen mit Nadeln drauf ein! ...doch der

Hausverstand sagt mir einfach: ich kann nur soviel Geld ausgeben, wie ich
einnehme. Das mit dem Geld wird sich (wie immer) irgendwie ausgehen". Auf dieses

mail antwortete Mag. Böhmer mit den Worten "...nicht ganz, im Vergleich zu Enron

noch immer a Lercherlfurz. Äpfel mit Birnen, Betrug ist Betrug!". In einem weiteren

e-mail schrieb Mag. Mitteram 12.11.2004 an Loidl(ON 1426,AS1087): "na gut,

dann fliegen wir halt auf...wir können nur froh sein, dass nur wenige alles wissen,

sonst wären wir eh schon implodiert!".

Überdies führte Mag. Böhmer in der Hauptverhandlung aus (ON 2379, Seite 11),

dass er zu Mag. Mitter ein sehr enges Vertrauensverhältnis gehabt habe, Mag. Mitter

habe er als Studienkollegen 1991 kennen gelernt, er sei sein Freund, Trauzeuge und

betreffend die ungerechtfertigten Entnahmen seine rechte Hand gewesen, er habe
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sich auf ihn verlassen können. Dieses Freundschaftsverhältnis zu Mag. Böhmer war

bei lebensnaher Betrachtung auch eine Erklärung dafür, dass Mag. Mitter, obwohl er

bereits seit Anfang 2001 vom Betrugssystem Kenntnis hatte und einen wesentlichen

Beitrag zum Gelingen des Tatplans leistete, sich selbst - abgesehen von seinem

Amis-Gehalt - erst ab April 2003 über die Realimpex höhere Geldbeträge zukommen

lies und sich auch ab April 2003 mit vergleichsweise niedrigen Beträgen - gemessen

an den von Mag. Böhmer und Loidllukrierten - zufrieden gab.

Aus dem e-mail-Schriftverkehr (ON 1426 und 2232), der vorwiegend zwischen Mag.

Böhmer, Loidl und Mag. Mitter - teilweise auch mit Wolfgang Gänsdorfer - stattfand,

ergibt sich sehr plakativ, wie "selbstverständlich" sich vor allem Mag. Böhmer und

Loidl an Kundengeldern unrechtmäßig bereicherten und wie tatkräftig Mag. Mitter zur

"Organisation der Zahlungsflüsse" beitrug, indem er nicht nur derjenige war, der die

redemptions durchführte und auf diese Weise für "Liquidität" sorgte, sondern er

sorgte auch dafür, dass Mag. Böhmer und Loidl ihre Gelder weitgehend regelmäßig

bekamen und informierte sie auch vorab über die zu erwartende Höhe und den

Zeitpunkt des Zahlungseingangs.

Aus dem e-mailverkehr (ON 1426) ist auch gut ersichtlich, dass Mag. Böhmer und

Loidl durchaus die Strafbarkeit ihres Tuns bewusst war, sie jedoch keinerlei

Handlungen setzten, diese Betrügereien zu beenden, sondern immer auf ein
"Wunder" hofften, dass sie doch nicht entdeckt würden und das betrügerische

System weiterbestehen könnte. So schreibt etwa Loidl in einem e-mail im Feber

2005 an Böhmer "Natürlich weiß ich, wie viel Dreck am Stecken wir haben und was

das bedeutet, das alles wegzuräumen. Ich glaube aber, dass die nichts mehr finden

können, weil sonst wäre die Bombe schon geplatzt" (ON 1426, AS 777).

Aus der geständigen Verantwortung der Angeklagten Mag. Böhmer, Loidl und Mag.

Mitter in Zusammenhalt mit den glaubwürdigen Aussagen der - nach dem

Zufallsprinzip ausgewählten - einvernommen Anleger zeigte sich, dass der "typische

Amis-Zielkunde" der Durchschnittsösterreicher bzw Durchschnittsdeutsche war. Der

Seriosität der Amis-Produkte vertrauten vor allem Personen, die ein langfristiges

Anlageziel, etwa die Finanzierung eines Eigenheimes, die Pensionsvorsorge,

Ausbildungsvorsorge für die Kinder etc, verfolgten und sich im Endeffekt aufgrund
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der betrügerischen Vorgangsweise der Erst- bis Drittangeklagten mit dem zumindest

teilweisen Verlust ihres ersparten Kapitals konfrontiert sahen. Diesbezüglich führte

auch Harald Loidl in der Hauptverhandlung nachvollziehbar aus (ON 2379, Seite

88ff), der Zielkunde sei der Klein- und Mittelanleger gewesen, im PR-Bereich habe

Mag. Böhmer den Seriösen dargestellt und er selbst den Dynamischen. Amis habe

auch Sportler und zb Mutter-Kind Heime gesponsert, da das Unternehmen den

Kunden und potentiellen Kunden gegenüber nicht nur modern, seriös und dynamisch

gelten sollte, sondern auch sympathisch für die Kleinanleger.

Die Feststellungen zu den umfangreichen Täuschungshandlungen des Mag. Böhmer

und Loidl und den Beitragshandlungen des Mag. Mitter, gründen neben deren

geständiger Verantwortung, den Urkunden und den schlüssigen Darstellungen des

Sachverständigengutachtens zur Verwendung der Kundengelder auch auf den

Angaben der nach dem Zufallsprinzip geladenen, einvernommenen geschädigten

Anleger, die sehr glaubwürdig und nachvollziehbar ihre Motivation der Veranlagung

in Amis-Produkte und ihre Risikobereitschaft schilderten und lebensnah angaben,

dass sie niemals in Amis-Produkte investiert hätten, wenn sie von den
Malversationen, insbesondere dass nahezu bis zur Hälfte ihrer eingezahlten Gelder

entnommen wurden, um das Leben von Mag. Böhmer, Loidl und Mag. Mitter, den

Betrieb der Amis-Gruppe und die sehr hohen Provisionen des Vertriebs zu

finanzieren, Kenntnis gehabt hätten.

So gab etwa der Zeuge Alfred EBERT in seiner polizeilichen Niederschrift (ON 302,

AS 741ff) an, er habe so sehr an die Amis-Produkte geglaubt, dass er nicht nur

selbst investiert habe, sondern auch für seine Firma und für Angehörige. Insgesamt

habe er auf diese Weise Euro 700.000,-- in Amis-Produkte investiert. Er habe sogar

einen Kredit aufgenommen, die Investition sollte nach 25 Jahren der Abdeckung

dieses Kredites und seiner Pensionsvorsorge dienen. Er habe auch Schulungen der

Amis besucht, bei denen erklärt worden sei, dass das investierte Geld als

sogenanntes "Sondervermögen" behandelt werde, dh. dass Amis auf die Gelder

nicht zugreifen könne und bei einem allfälligen Konkurs das Vermögen des Kunden

als Sondervermögen nicht in die Konkursmasse fallen könne. Er selbst habe die

Amis-Produkte an ca 60 Kunden vermittelt und dafür Provisionen je Produkt

zwischen 4 und 5 % erhalten. Bei Auflösung von Depots habe es betreffend den
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Rückzahlungen bis 2004 nie Probleme gegeben. Ihm sei von Amis nie die

Suspendierung der Fonds und die Einrichtung eines Sekundärmarktes mitgeteilt

worden. Er selbst habe für Amis aber im März 2002 letztmalig einen Abschluss

getätigt. Er habe einen Schaden von zumindest Euro 700.000,-- erlitten. In der

Hauptverhandlung gab dieser Zeuge an (ON 2385, Seite 3ff), sein Schaden liege bei

ca Euro 544.000,--, er sei von den Amis-Produkten so überzeugt gewesen, dass er

beginnend ab 1999 große Einmalerläge gemacht habe, unter anderem auch in den

Generationenplan, der als Tilgungsträger fungieren sollte. Ein wesentliches

Argument für seine Vertragsabschlüsse sei auch gewesen, dass kein Agio zu

bezahlen war. Er habe auch Vertrauen in die Produkte gehabt, da er auch gesehen

habe, dass aussteigende Kunden ordnungsgemäß bezahlt worden seien, dies sei für

ihn ein Indiz gewesen, dass alles passt, sodass er nicht nur selbst angelegt habe,

sondern auch als Vermittler tätig gewesen sei. Er sei von der Seriosität der Amis

ausgegangen, da er sonst sein Geld abgezogen hätte und dies auch seinen Kunden

geraten hätte. Er sei auch bei den Depotberichten von deren Richtigkeit

ausgegangen, es sei auch ein Verlust ausgewiesen gewesen. Hätte er von den

Malversationen gewusst, hätte er sicher nicht in Amis-Produkte investiert.

Auch der Zeuge Mag. Herbert BERGER führte in seiner polizeilichen Einvernahme

(ON 302, AS 813 ff) aus, er habe sein Vermögen in Höhe von ca 7,5 Mio ATS
möglichst sicher anlegen wollen und deshalb einen Finanzberater konsultiert. Dieser

habe ihm unter anderem die Amis-Produkte vorgeschlagen, da diese Firma der FMA

unterliege wie eine Bank und daher genauestens geprüft werde. Überdies investiere

die Amis in Fonds, aufgrund der breiten Streuung sei das Risiko minimiert. Er habe

dann im Mai 1998 mit einem Einmalerlag von A TS 3,3 Mio in den AMV
Generationenplan investiert, dies mit einer vierteljährlichen Abschöpfung von ca A TS

60.000,--. Er habe quartalsmäßige Depotberichte erhalten und sei im Mai 2001 von

der Umbenennung in Amis informiert wurden. Die vierteljährlichen Auszahlungen

hätten bis 5.7.2005 funktioniert. Sein Generationenplan hatte per 31.12.2004 einen

Wert von Euro 82.816, er habe Auszahlungen von Euro 115.840,-- erhalten. Sein

Schaden betrage ca Euro 40.000,--. In der Hauptverhandlung gab dieser Zeuge

glaubwürdig an (ON 2385, Seite 17ff), dass er aus Geldern von seiner Frau, den

Schwiegereltern und sich selbst insgesamt 7,5 Mio ATS sehr sicher anlegen wollte,

sein Finanzberater habe ihm 4 Veranlagungen vorgeschlagen, darunter habe er
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